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Betreff:
 
Aufstellung überplanmäßige Aufwendungen der Ergebnishaushalts 2025
 
Beschlussantrag:
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Empfehlung des Magistrats, die in der Anlage
aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 1.301.002,16 Euro.
 
Begründung:
 
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind überplanmäßige Aufwendungen nach § 100 HGO in
Höhe von 1.301.002,16 Euro festgestellt worden.
 
Eine Auflistung ist als Anlage beigefügt. Hervorgehoben werden sollten die überplanmäßigen
Aufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 917.189,31 Euro. Hierbei handelt es sich um
Niederschlagungen von offenen Forderungen, die nicht mehr vereinnahmt werden können.
 
Die Deckung ist innerhalb des Ergebnishaushalts gewährleistet. Im Rahmen der Prüfung zum
Jahresabschluss 2025 können sich Veränderungen ergeben.
 
Die ermittelten Mittelüberschreitungen sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten üblich.
 
Gemäß § 8 Absatz 1 Nr. 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 entscheidet die
Stadtverordnetenversammlung bei überplanmäßigen Aufwendungen.
 
Fabian Wedemann
Bürgermeister
 
 
Zusatzbeschluss:
 
 
Zustimmungsvermerke: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom:

Die Vorlage wird - mit Zusatzbeschluss - genehmigt - nicht genehmigt -
zurückgestellt.

  
Beschlussverteiler : Abt.: Zur Beglaubigung:
 

Linden, 20.04.2026
 
Sachbearbeiter: Mike Frey
Aktenzeichen:    




